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Geleitwort zum Kommentar
Untersuchungsausschussgesetz (PUAG)

Macht braucht Kontrolle. Die junge Bundesrepublik war noch kein Jahr alt, als der
Deutsche Bundestag im März 1950 erstmals zu dem parlamentarischen Instrument
griff, das bis heute gemeinhin als seine „schärfste Waffe“ gilt, vor allem in Händen
der Opposition: die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Bis heute folgten –
die Verfahren, in denen sich der Verteidigungs- als Untersuchungsausschuss konstitu-
ierte, eingeschlossen – 54 dieser Aufklärungsgremien, die Gesetzesverstöße und Miss-
stände aufdecken sollen und die, indem sie die Hintergründe politischer Affären er-
hellen, meist selbst im Licht großer öffentlicher Aufmerksamkeit stehen.

Die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, ist unentbehrlicher
Bestandteil des Kontrollrechts des Parlaments gegenüber der Exekutive. Nachdem
das in der Weimarer Republik erstmals in Deutschland verfassungsrechtlich festge-
schrieben worden war, verankerten es die Mütter und Väter des Grundgesetzes in Ar-
tikel 44: „Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglie-
der die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der in öffentlicher
Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt“, heißt es in der Einsetzungsbestim-
mung, die damit ein klassisches Minderheitenrecht formuliert.

Ein Untersuchungsausschuss, der häufig als die Fortsetzung des Parlamentarismus
mit anderen Mitteln bezeichnet wird, mag in manchem einem Gerichtsprozess äh-
neln. So kann er Zeugen und Sachverständige vernehmen und Gerichte und Verwal-
tungsbehörden ermitteln lassen. Doch das Parlament ist kein Gerichtsplatz. Es geht
nicht um Strafe, sondern um Aufklärung politisch brisanter Skandale und um politi-
sche Verantwortung. Untersuchungsausschüsse können sich dabei sowohl als Instru-
ment ernsthafter Wahrheitssuche erweisen, als auch Formen eines politischen Tribu-
nals annehmen. Dann präsentiert sich der Untersuchungsausschuss als Schauplatz der
Auseinandersetzung zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen und dient an-
gesichts der zu erwartenden öffentlichen Resonanz als „Kampfinstrument“ vor allem
parteipolitisch motivierter Profilierungsversuche.

Erschwerend für die Arbeit dieses Gremiums erwies sich über viele Jahrzehnte, dass
auf Bundesebene die Rechte und Verfahrensweisen – anders als in den meisten Län-
dern, wo es bereits eigene Gesetze für die Untersuchungsausschüsse der Landtage gab
– lange nicht durch ein Bundesgesetz geregelt waren. Erst 2001, nach zahlreichen ver-
geblichen Anläufen, gelang es, den Untersuchungsausschuss aus der verfahrensrecht-
lichen Grauzone herauszuholen. Als das Untersuchungsausschussgesetz (PUAG) am
19. Juni 2001 in Kraft trat, endete eine Phase von Unbestimmtheiten und Unklarhei-
ten, etwa bei der Beweiserhebung durch Zeugenvernehmungen, die zu unterschied-
lichen Auslegungsmöglichkeiten führten und bei den Interessengegensätzen von
Mehrheit und Minderheit im Ausschuss die Arbeit blockieren konnten. Mit dem
PUAG wurden bei der Akteneinsicht oder dem Vorladen von Zeugen die Befugnisse
des Ausschusses weiter ausgedehnt, zudem die Möglichkeit eines unterstützenden Er-
mittlungsbeauftragten bei der Beweisaufnahme geschaffen. Der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ vom 15. Juni 2001 erschienen die neuen Regelungen „wie die Ver-
einbarungen zur Landkriegsordnung“: Sie seien notwendig, aber ihre Einhaltung wie
ihre Nützlichkeit nicht garantiert.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes hat es längst neue Untersuchungsausschüsse gege-
ben. Grund genug also, das PUAG vom Standpunkt der Rechtswissenschaft wie
auch aus der Perspektive der politischen Praxis auf seine Wirksamkeit und auf weite-
ren Reformbedarf hin zu beleuchten. Im hier vorliegenden Kommentar, dessen Er-
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arbeitung der Bundestag finanziell gefördert hat, haben sich renommierte Hoch-
schullehrer, Parlamentsjuristen, Anwälte und auch Abgeordnete dieser verdienst-
vollen Aufgabe angenommen, wofür ich ihnen – auch im Namen des Deutschen
Bundestages – ausdrücklich danke. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zur wissen-
schaftlich-praktischen Aufarbeitung und Begleitung des Parlamentsrechts – und da-
mit zur nachhaltigen Sicherung einer zentralen parlamentarischen Aufgabe: der wirk-
samen Kontrolle der vollziehenden Gewalt.
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Die Idee vorliegenden Kommentars zum PUAG besteht darin, Juristen aus dem
Deutschen Bundestag einschließlich seiner Fraktionen mit Hochschullehrern, die
sich mit dem Recht parlamentarischer Untersuchungen befassen, zusammenzufüh-
ren: Parlamentsrechtspraxis und Parlamentsrechtswissenschaft sollen sich so im Ideal-
fall wechselseitig befruchten. Ziel war die Vorlage eines praxistauglichen Kommentars
mit wissenschaftlicher Fundierung. Neben den Einzelkommentierungen der Vor-
schriften des PUAG werden im 1. Teil allgemeine Fragen des Untersuchungsrechts
„vor die Klammer gezogen“. Die Kommentierungen im 2. Teil des Werkes werden
im 3. Teil ergänzt durch rechtspolitische Bewertungen des PUAG aus den Federn
von Abgeordneten der in der 17. Legislaturperiode vertretenen Fraktionen, die sich
in unterschiedlicher Weise mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen befasst
haben. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz MdB
Dr. Max Stadler konnte vor seinem unerwarteten und viel zu frühen Tod noch sein
Manuskript abliefern. Sowohl die Parlamentspraktiker bei ihren Kommentierungen
als auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages in ihren rechtspolitischen Ausbli-
cken geben jeweils ihre persönliche Auffassung wieder. Dieses Konzept impliziert un-
terschiedliche Sicht- und Herangehensweisen an die Probleme parlamentarischer
Untersuchungen. Das kann im Einzelfall auch dazu führen, dass in demselben Kom-
mentar bei der Kommentierung unterschiedlicher Normen durch verschiedene Be-
arbeiter gegensätzliche Positionen vertreten werden. Die Herausgeber haben im
Sinne wissenschaftlicher Freiheit bewusst darauf verzichtet, hier harmonisierend zu
wirken. Die so entstandene begrenzte Heterogenität spiegelt die Bandbreite des kom-
mentierten Rechtsgebietes wider. Der Kommentar schließt mit einer Synopse sämtli-
cher Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene ab.

Redaktionsschluss war das Ende der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundes-
tages, also der Tag des Zusammentretens des 18. Deutschen Bundestages, der 22.Ok-
tober 2013. Im Einzelfall – so insbesondere bei der sich unter den Bedingungen einer
Großen Koalition auftuenden Minderheitenproblematik bei der Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses – konnten noch neuere Entwicklungen berücksichtigt
werden.

Der Kommentar behandelt nur die Rechtslage auf Bundesebene. Die korrespon-
dierenden landesrechtlichen Vorschriften sind bei den Kommentierungen der einzel-
nen Paragraphen aufgeführt, ein Gesamtüberblick informiert über Besonderheiten in
den einzelnen Ländern.

Der Deutsche Bundestag hat das Werk in finanzieller und ideeller Weise vorbild-
lich gefördert.

Für zahlreiche Hilfen bedanken wir uns bei Dr. Jelena von Achenbach, LL.M.,
Dr. Florian Meinel, Matthias Roßbach, LL.M., Matthias Holland, Charlotte Magaard und
Fabius Wittmer am Berliner, bei Christina Meyer am Bonner Lehrstuhl.

Anregungen und Kritik erbitten die Herausgeber an folgende E-Mail-Adressen:
christian.waldhoff@rewi.hu-berlin.de und gaerditz@jura.uni-bonn.de

Berlin und Bonn im Oktober 2014

Christian Waldhoff Klaus Ferdinand Gärditz
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